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Aktivitäten  im Hinblick auf Art. 3 des Bayerischen Klimaschutzgesetzes ("Vorbildfunk-
tion")  
 
Anlage 
1 Auszug Ministerratsbeschluss vom 02.08.2022 
 
 
 
██████████████████ ▍
 
vielen Dank für Ihre Nachricht vom 16.10.2022 zur klimaneutralen Verwaltung.  
 
Die Nachricht nimmt Bezug auf die Aktivitäten der Behörden des Freistaats Bayern im Hinblick 
auf Art. 3 des Bayerischen Klimaschutzgesetzes (BayKlimaG) zur Wahrnehmung der Vorbildfunk-
tion. 
 
Zunächst möchten wir darauf hinweisen, dass die von Ihnen angesprochene Satzung zur Rege-
lung des Zugangs zu Informationen des eigenen Wirkungskreises des Bezirks Niederbayern (In-
formationsfreiheitssatzung  Niederbayern)  den  Rechtsträger  Freistaat  Bayern  und  damit  die  Re-
gierung von Niederbayern nicht bindet. Dem grundsätzlichen Informationsanspruch kommen wir 
jedoch gern nach und können Folgendes mitteilen: 
 
1. Der Energieausweis  unserer Gebäude hängt jeweils im Eingangsbereich zur Einsicht aus. 
 
2. Punkt 5 des angehängten Ministerratsbeschlusses vom 02.08.2022 mit den Maßnahmen Ab-

senken, Optimieren, Abschalten, Organisieren und Informieren wird umgesetzt. In Bezug auf 
verhaltensbezogene Maßnahmen konnte noch Einsparpotential ermittelt werden, das so in-
tensiv wie möglich ausgeschöpft wird (z. B. ressourcensparender Umgang mit Material, Digi-
talisierung).  
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An der Regierung von Niederbayern können alle Mitarbeiter bereits seit 2019 bis zu 60% der 
Arbeitszeit im Homeoffice leisten, wenn die jeweilige Stelle keine weitergehende Anwesenheit 
in der Dienststelle erfordert.  

 
3. Für bauliche Maßnahmen dürfen wir auf das Staatliche Bauamt Landshut verweisen, das die 

Projekte plant und koordiniert. Folgende Projekte sind unter anderem vorgesehen bzw. befin-
den sich bereits in der Umsetzung:  
 
 An den Dienstgebäuden in Landshut wurden fünf E -Ladepunkte eingerichtet, rund 30 

weitere Ladepunkte folgen in den nächsten Jahren.  
 

 Die Dächer aller staatlichen Liegenschaften wurden einer Prüfung unterzogen, ob Pho-
tovoltaik-Anlagen darauf errichtet werden können. Bei den für geeignet befundenen Ge-
bäuden erfolgt die weitere Planung sukzessive.  

 
 Der Anschluss der Landshuter Dienstgebäude an die örtliche Fernwärme aus regene-

rativen Energien wird geprüft.  
 

 Energetische Sanierungen finden bereits laufend statt, die Haustechnik und damit ener-
getische Aspekte sind wesentlicher Bestandteil der ab 2024 geplanten Generalsanie-
rung. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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